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Auf das verheerende Erdbeben im Januar 2010, das Haiti in weiten Teilen zer-
störte, folgte ab November 2010 eine Cholera-Epidemie, in deren Lauf mindestens 
7.000 Menschen starben und 530.000 Menschen erkrankten.1 Im April 2012 ge-
nehmigte die haitianische nationale Ethikkommission schließlich eine flächende-
ckende Impfkampagne.2 Die „Impfungen kamen viel zu spät“.3 Zum Zeitpunkt 
des Ausbruchs der Cholera schätzte die WHO die Situation in Haiti noch als zu 
chaotisch ein, um flächendeckende Impfungen durchzuführen.4 Auch war der ein-
zige von der WHO prä-qualifizierte in den Niederlanden produzierte Impfstoff 
Dukoral relativ teuer. Erst am 29. September 2011 befürwortete die WHO den 
Einsatz von Shanchol einem Vakzin, das in Seoul entwickelt worden ist und kos-
tengünstig in Indien produziert wird.5 Die Genehmigung und Ausgabe des Impf-
stoffes erfolgte dennoch erst ein halbes Jahr später. Ein wesentlicher Grund hier-
für lag in dem tief sitzenden Misstrauen der haitianischen Bevölkerung gegenüber 
den ausländischen Helferinnen6.7 Die haitianische nationale Ethikkommission 
wurde involviert und der Impfstoff erst so spät genehmigt, weil über Internetblogs 
und Radio das Gerücht gestreut worden war, diese Impfkampagne diene eigent-
lich nur Humanexperimenten, die an der haitianischen Bevölkerung durchgeführt 
werden sollten.8

1 Sontag, Deborah, In Haiti, Global Failures on a Cholera Epidemic, The New York 
Times online vom 31. 03. 2012, abrufbar unter http://www.nytimes.com/2012/04/01/world/
americas/haitis-cholera-outraced-the-experts-and-tainted-the-un.html?ref=haiti.

2 Hawkes, Nigel, Haiti Launches Vaccination Campaign against Cholera after much De-
bate, BMJ 344 (2012), online Ausgabe.

3 Schenk, Niklas, Impfungen kamen viel zu spät, Süddeutsche Zeitung vom 25. 04. 2012 
online Ausgabe abrufbar unter http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cholera-auf-hai-
ti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151.

4 Butler, Declan, Cholera Tightens Grip on Haiti, Nature 468 (2010), 483 – 484.
5 Butler, Declan, No Quick Fix for Haiti Cholera, Nature 478 (2011), 295 – 296; WHO, 

abrufbar unter http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_250_cho-
lera_1dose_shantha/en/index.html.

6 Zur besseren Lesbarkeit wird jeweils nur ein Genus genutzt. Es sind jedoch immer 
auch Männer und intersexuelle Personen gemeint, sofern auf keine konkreten Personen Be-
zug genommen wird.

7 Eine Hypothese ist, dass der Cholera-Erreger erst durch nepalesische Blauhelmsolda-
tinnen nach Haiti gebracht wurde. Butler, Declan, Cholera Tightens Grip on Haiti, Nature 
468 (2010), 483 – 484.

8 Hawkes, Nigel, Haiti Launches Vaccination Campaign against Cholera after much De-
bate, BMJ 344 (2012), online Ausgabe; Schenck, Niklas, Impfungen kamen viel zu spät, Süd-

http://www.nytimes.com/2012/04/01/world/americas/haitis-cholera-outraced-the-experts-and-tainted-the-un.html?ref=haiti
http://www.nytimes.com/2012/04/01/world/americas/haitis-cholera-outraced-the-experts-and-tainted-the-un.html?ref=haiti
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cholera-auf-haiti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cholera-auf-haiti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_250_cholera_1dose_shantha/en/index.html
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_250_cholera_1dose_shantha/en/index.html
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Die Angst im „Versuchslabor des Westens“9 missbraucht zu werden, scheint 
angesichts der Realität klinischer Versuche in Entwicklungsländern10 prima vista 
nicht gänzlich unbegründet. Menschenversuche, noch dazu solche, die von reichen 
und mächtigen Unternehmen der reichen und mächtigen Länder dieser Welt an den 
ärmsten Menschen der ärmsten Ländern dieser Welt durchgeführt werden zeugen 
von Ungerechtigkeit und bergen die Ingredienzien, die empörende Essays11, be-

deutsche Zeitung vom 25. 04. 2012 online Ausgabe abrufbar unter http://www.sueddeutsche.
de/gesundheit/cholera-auf-haiti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151.

9 Goos, Hauke, Das Labor der Weißen, Der Spiegel 46 (2007), 112 – 118.
10 Im Folgenden wird eine Zweiteilung in relativ arme Entwicklungsländer und rela-

tiv reiche Industrieländer vorgenommen, die in dieser Rigorosität eigentlich nur artifizi-
ell aufrechtzuerhalten ist. Auch im pharmazeutischen Sektor scheinen sich traditionelle 
Mechanismen umzukehren. So bieten etwa in einer Umkehrung alter Verhältnisse ver-
mehrt europäische und US-amerikanische Unternehmen Generika in Asien an, während 
diese Märkte Blockbuster entwickeln. The Economist, Battling Borderless Bugs vom 
07. 01. 2012, S. 49.

Dennoch soll hier die Dichotomie von Entwicklungsländern und Industrieländern bei-
behalten werden. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die so genannte Handelstriade 
der USA, Europa und Japan immer noch über drei Viertel des weltweiten Umsatzes mit 
Arzneimittel bestreitet. Diese stellen aus wirtschaftlicher Sicht immer noch die interessan-
testen Märkte dar. Dies geht auch damit einher, dass diese Regionen noch die Heimat der 
größten und umsatzstärksten pharmazeutischen Unternehmen darstellt. Aufgrund dieser 
immer noch bestehenden wirtschaftlichen Vormachtstellung im pharmazeutischen Sektor 
bestimmen diese Regionen auch den Diskurs um die Normierung von wissenschaftlichen 
wie methodologischen Standards wie Versuche durchgeführt werden sollten. Im Jahr 2010 
betrug der Anteil nach Angaben des Interessenverbandes vfa etwa 77 % (Schweiz mit-
einbezogen). Vfa, Statistics 2011 – Die Arzneimittelindustrie in Deutschland, S. 44. ab-
rufbar unter http://www.vfa.de/embed/statistics-2011.pdf. 2009 wurden nach Angaben des 
vfa etwa 86 % des Gesamtvolumens der Arzneimittelproduktion in diesen drei Regionen 
(inklusive der Schweiz) produziert.

Darüber hinaus zeichnen sich Länder wie China oder Indien auch immer noch dadurch 
aus, dass sie über einen relativ großen Teil (sehr) armer oft wenig formal gebildeter Bevöl-
kerungsschichten verfügen, deren prekäre Lage potentiell „ausgenutzt“ werden kann. Das 
dichotome Begriffspaar „Industrie- und Entwicklungsländer“ soll daher nicht streng defini-
torisch gebraucht werden. Vielmehr sollen mit „Entwicklungsländer“ diejenigen bezeichnet 
werden, die nicht Länder der USA, Europa und Japan sind und über signifikante Teile armer 
Bevölkerungsschichten verfügen, die tendenziell wenig formal gebildet bzw. alphabetisiert 
sind und kaum Zugang zu regulärer adäquater Gesundheitsversorgung haben.

11 Feuerlein, Monika, Globale Experimentierfelder, Gen-ethischer Informationsdienst 
(2009), 9 – 13; Rajan, Kaushik Sunder, Biokapitalistische Werte, Gen-ethischer Informa-
tionsdienst (2009), 17 – 20; den Boer, Annelies, Kein ausreichender Schutz der Probanden, 
Gen-ethischer Informationsdienst (2009), 5 – 8; Medizin-Tests in Indien – Verkaufte Kör-
per, Spiegel online vom 09. 05. 2012, abrufbar unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/
medizin/klinische-studien-in-indien-ethik-ist-eine-schwere-frage-a-829820.html; Kuhrt, 
Nicola, Inder wollen keine Versuchskaninchen mehr sein, Spiegel online vom 09. 05. 2012, 
abrufbar unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/klinische-studien-in-indi-
en-fordern-immer-wieder-todesopfer-a-806797.html; Kuhrt, Nicola, Erst der Test, dann die 

http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cholera-auf-haiti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cholera-auf-haiti-die-impfungen-haben-viel-zu-spaet-begonnen-1.1341151
http://www.vfa.de/embed/statistics-2011.pdf
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/klinische-studien-in-indien-ethik-ist-eine-schwere-frage-a-829820.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/klinische-studien-in-indien-ethik-ist-eine-schwere-frage-a-829820.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/klinische-studien-in-indien-fordern-immer-wieder-todesopfer-a-806797.html
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rührende Romane12 und spannende Hollywood-Filme13 ergeben. Und doch scheint 
jeder Plot eines Hollywood-Films sogar hinter der Realität zurückzubleiben. In re-
gelmäßigen Abständen – so scheint es – ereilt die Welt Nachricht von kontroversen 
Versuchen, die wie das folgende Beispiel klingen.

1996 grassierte in Nigeria eine schwere Meningitis-Epiedemie. Als Rabi Ab-
dullahi bemerkte, dass ihre Tochter Lubabatau wie so viele andere Kinder, die 
bald verstarben, hohes Fieber und starke Kopfschmerzen entwickelte, brachte sie 
sie in das Nigera’s Infectious Disease Hospital in Kano.14 Dort wurde Lubabatao 
Abdullahi von nigerianischen und auch drei US amerikanischen Ärztinnen be-
handelt. Was Rabi Abdullahi nicht wusste, wie sie hinterher aussagte, war, dass 
es sich um einen Versuch unter der Sponsorenschaft von Pfizer handelte und dass 
die drei US-amerikanischen Ärztinnen von Pfizer geschickt worden waren, um 
ein neues Antibiotikum Trovafloxacin Mesylate (Markenname Trovan) für eine 
Zulassung durch die US Food and Drug Administration zu testen. Da Meningitis 
in den USA relativ selten auftritt und zudem eine Therapie vorhanden ist, wäre es 
ein langwieriger Prozess gewesen, in den USA Probandinnen zu rekrutieren. Pfi-
zer sammelte daher rasch alle Unterlagen zusammen, um die Gunst der Epidemie 
in dem westafrikanischen Land nutzen zu können. Lubabatao war eines von 200 
Kindern, von denen die eine Hälfte Trovan und die andere als Kontrollgruppe die 
Standardtherapie erhielt. Tierversuche hatten jedoch vorher gezeigt, dass Trovan 
lebensbedrohliche Nebenwirkungen hatte. Aber die Gelegenheit sollte nicht un-
genutzt bleiben. Außerdem erhielt die Kontrollgruppe die Standardtherapie nur in 
verminderter Dosis, um Therapieunterschiede besser herausstellen zu können. In 
der Trovan-Gruppe starben fünf, in der Kontrollgruppe sechs Kinder. Weitere 181 
sind seither blind, taub, gelähmt und/oder geistig behindert.15 Was Rabi Abdullahi 
auch nicht wusste war, dass im selben Krankenhaus Médecins Sans Frontières 
eine konventionelle und wirksame Behandlung gegen bakterielle Meningitis kos-
tenlos anboten.

Moral, Spiegel online vom 09. 05. 2012, abrufbar unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/
medizin/klinische-studien-indien-ist-paradies-fuer-pharma-konzerne-a-832012.html.

12 Shah, Sonia, The Body Hunters: Testing New Drugs on the World’s Poorest Patients, 
2007; LeCarré, John, Der ewige Gärtner, 7. Aufl., 2011.

13 Meirelles, Fernando, Der ewige Gärtner (the Constant Gardener), Focus Features 
in Zusammenarbeit mit dem U.K. Film Council, in Deutschland 2009 als DVD bei ART-
HAUS, Kinowelt Home Entertainment erschienen; Jenkins, Paul, Menschen als Versuchs-
tiere, Frankreich 2010, ARTE France, deutsche Erstausstrahlung 12. 11. 2010.

14 Die Darstellung richtet sich nach dem Sachverhalt wie er der Entscheidung United 
States Court of Appeals 2nd Circuit vom 30. 01. 2009, 562 F.3d 163, [169 – 170] zugrundege-
legt worden ist.

15 Diese Zahl ist nach Goos, Hauke, Das Labor der Weißen, Der Spiegel 46 (2007) vom 
12. 11. 2007, S. 112; BBC News online vom 30. 07. 2009, 03. 04. 2009, 25. 07. 2007, 20. 07. 2007, 
30. 11. 2001, 30. 07. 2001, 14. 03. 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7982236.stm mit 
weiteren Verlinkungen. In der US Court of Appeals Entscheidung heißt es „left many others 
blind, deaf paralyzed, or brain-damaged“.
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